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4 UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE UND VORPRÜFUNG 

4.1 Pflanzenarten nach Anhang IV b) der FFH-Richtlinie 

Im Untersuchungsgebiet wurden keine Pflanzen des Anhang IV der FFH-Richtlinie 
nachgewiesen. Das Vorkommen solcher Arten erscheint aufgrund der Verbreitung der Arten in 
Baden-Württemberg, ihrer artspezifischen Standortansprüche und der aktuellen Nutzung der 
Flächen im Untersuchungsgebiet als ausgesprochen unwahrscheinlich.  
 
Die artenschutzrechtlich relevanten Farn- und Blütenpflanzen werden in der artenschutz-
rechtlichen Potenzialanalyse nicht weiter betrachtet. 
 
 
4.2 Tierarten des Anhangs IV a) der FFH-Richtlinie 

Säugetiere 
Innerhalb des Untersuchungsgebiets existieren Gebäude, die als potenzielle Fortpflanzungs- und 
Ruhestätte von Fledermäusen genutzt werden können. Allerdings sind jene potenziell genutzten 
Strukturen nicht vom Bebauungsplan betroffen und können auch weiterhin genutzt werden. Die 
Obstgehölze sowie das Ufergehölz des Buchenbachs können als Jagdhabitat fungieren. Im Zuge 
der Realisierung des Bebauungsplans bleiben jedoch sämtliche Gehölze bestehen. Zudem eignet 
sich das landwirtschaftlich überprägte Untersuchungsgebiet insgesamt lediglich als pessimales 
Jagdhabitat. Die meisten Fledermäuse meiden Offenland und suchen zur Jagd Gehölze auf. Die 
potenziell auftretenden Arten, wie bspw. die Zwergfledermaus und die Breitflügelfledermaus sind 
Siedlungsarten und daher bereits an anthropogene Störungen gewöhnt. Eine erhebliche 
Beeinträchtigung von essentiellen Jagdhabitaten oder Ruhe- und Fortpflanzungsstellen ist daher 
nicht zu erwarten. Die Tiergruppe Fledermäuse wird somit im Zuge der artenschutzrechtlichen 
Potenzialanalyse nicht weiter betrachtet. 
 
Ein Vorkommen der übrigen artenschutzrechtlich relevanten Vertreter der Tiergruppe Säugetiere 
kann aufgrund ihrer Habitatansprüche und deren aktueller Verbreitung in Baden-Württemberg 
ausgeschlossen werden. Die restlichen Arten der Tiergruppe Säugetiere sind daher vom 
Vorhaben nicht betroffen, weshalb sie im Folgenden nicht weiter betrachtet werden. 
 
Schmetterlinge 
Die Ackerschläge innerhalb des engeren Untersuchungsgebiets stellen für FFH Anhang IV-Arten 
aus der Tiergruppe Schmetterlinge wie bspw. dem Großen Feuerfalter (Lycaena dispar) keinen 
bedeutenden Lebensraum dar. Im Rahmen der Habitatstrukturkartierung konnten zwar 
vereinzelte Raupenfraßpflanzen in Form von nicht-sauren Ampferarten festgestellt werden. Die 
regelmäßige, mehrfache Mahd der Wiese im Untersuchungsgebiet schränkt die Eignung jedoch 
erheblich ein, da die Etablierung einer residenten Population aufgrund des Mahdregimes nicht 
möglich ist. Des Weiteren konnten keine Nachweise artenschutzrechtlich relevanter 
Schmetterlingsarten erbracht werden.  
 
Aufgrund der häufigen Mahd der Wiese und damit zusammenhängend der Raupenfraßpflanzen 
kann ein Vorkommen von artenschutzrechtlich relevanten Schmetterlingsarten im 
Untersuchungsgebiet ebenfalls ausgeschlossen werden, weshalb die Tiergruppe Schmetterlinge 
in der vorliegenden artenschutzrechtlichen Potenzialanalyse im Weiteren nicht betrachtet wird.  
 
Sonstige Tierarten nach Anhang IV a) der FFH-Richtlinie 
Ein Vorkommen von artenschutzrechtlich relevanten Vertretern der Tiergruppen Amphibien, 
Fische, Käfer, Reptilien, Weichtiere und Libellen kann aufgrund der Habitatausstattung des 
Untersuchungsgebiets und deren Verbreitung in Baden-Württemberg ausgeschlossen werden. 
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sind. Daher werden alle identifizierten Überflieger (Ü) und Nahrungsgäste (Ng) im Folgenden 
nicht weiter betrachtet. 
 

 
Abbildung 3: Gehölze im erweiterten Untersuchungsgebiet (Blickrichtung Nordwest) 
 
 
Das Untersuchungsgebiet zur Erfassung der Feldlerche bietet bodenbrütenden Vogelarten, 
insbesondere der Feldlerche, geeignete potenzielle Fortpflanzungs- und Ruhestätten (vgl. 
Abbildung 4). Im Rahmen der Erfassung des Feldlerchenvorkommens konnten in allen an den 
Geltungsbereich des Bebauungsplans angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Flächen 
Feldlerchen festgestellt werden. Somit ergeben sich innerhalb des Feldlerchen-
Untersuchungsgebiets drei Revierzentren für die Feldlerche (vgl. Karte 1). Des Weiteren konnte 
ein weiteres potenzielles Revier südöstlich in nächster Nähe des erweiterten 
Untersuchungsgebiets festgestellt werden. Zudem eignen sich Ackerrandstreifen, Feldwege 
sowie Störstellen in den Ackerflächen als Nahrungshabitat für die Art. Andere bodenbrütende 
Vogelarten konnten nicht festgestellt werden. Die Feldlerche wird daher im Folgenden näher 
betrachtet.  
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Abbildung 4: Von der Feldlerche als Brutrevier genutzte Felder links und rechts des befestigten 

Wirtschaftsweges im erweiterten Untersuchungsgebiet (Blickrichtung Nordwest) 
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6 ARTENSCHUTZRECHTLICHE BETRACHTUNG 

Artenschutzrechtlich relevant sind alle Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie und die 
europäischen Vogelarten, deren Erhaltungszustand der lokalen Population durch das geplante 
Bauvorhaben potenziell verschlechtert werden kann. Als Maßstab für den Erhaltungszustand 
werden die Roten Listen Baden-Württembergs und Deutschlands herangezogen. Die relevanten 
Arten sind hinsichtlich der Verbote des § 44 BNatSchG zu überprüfen. 
 
Da die vorhandenen Habitate als nicht geeignet für die artenschutzrechtlich relevanten Vertreter 
der Tiergruppen Säugetiere, Reptilien, Amphibien, Fische, Schmetterlinge, Käfer, Libellen und 
Weichtiere sowie Farn- und Blütenpflanzen eingestuft werden, beschränken sich die folgenden 
artenschutzrechtlichen Betrachtungen auf die relevanten Arten der Vögel (Feldlerche). 
 
6.1 Tiergruppe Vögel 

Wie unter Kapitel 4.3 beschrieben, befinden sich im Untersuchungsgebiet als Fortpflanzungs- 
und Ruhestätte geeignete Strukturen für die bodenbrütende Feldlerche. Für die Feldlerche muss 
daher mit einer möglichen Betroffenheit gerechnet werden (vgl. Tabelle 3 und Karte 1):  
 
Im Rahmen der Realisierung des Bebauungsplans werden Nahrungsflächen überplant. Zudem 
gehen nachweislich genutzte Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Feldlerche verloren. Aufgrund 
der Kulissenwirkung der geplanten Bebauung, der daraus resultierenden optischen und 
akustischen Störwirkung sowie der natürlichen Meidedistanz der Feldlerchen zu geschlossenen 
vertikalen Strukturen wie Gebäuden, werden daher drei Feldlerchenpaare durch das Vorhaben 
verdrängt.  
 
Gemäß § 7 BNatSchG ist die Feldlerche nach Artikel 1 der VRL geschützten, in Europa natürlich 
vorkommenden Vögel besonders geschützt. Folglich muss die Betroffenheit dieser Art durch die 
möglichen Baumaßnahmen überprüft werden. Dies erfolgt bedingt durch das Brutverhalten der 
Feldlerche in den nachfolgenden Formblättern für Europäische Vogelarten (Oberste Baubehörde 
im Bayerischen Staatsministerium des Inneren, Fassung mit Stand 03/2011).  
 
Tabelle 3:  Schutzstatus und Gefährung der Feldlerche 

Deutscher Name Wissenschaftlicher 
Name 

RL 
BW 

RL 
D VRL BG Brutverhalten Trend 

LUBW 

Feldlerche Alauda arvensis 3 3 1 b b -2 
RL BW Rote Liste der Vogelarten Baden-Württembergs (Bauer et al. 2016) 
RL D Rote Liste der Brutvögel Deutschlands (Grüneberg et al. 2015) 
3 gefährdet 
 

VRL EU-Vogelschutzrichtlinie (79/409/EWG)  
1 Art. 1, Abs. 1 der VRL stellt alle wildlebenden Vogelarten, die im Gebiet der Mitgliedstaaten der EU heimisch sind 

(Ausnahme: Grönland) unter Schutz. 
 

BG Bundesnaturschutzgesetz 
b besonders geschützte Art nach §7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG 
 

Trend Bestandsentwicklung im 25-jährigen Zeitraum 1985- 2009 (Bauer et al. 2016) 
 -2 =  Bestandsabnahme größer als 50 % 
 

Gilde  
b Bodenbrüter 
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Artengruppe der bodenbrütenden Vogelarten  
Feldlerche 

Ökologische Gilde Europäischer Vogelarten nach VRL 

1 Grundinformationen  

Rote-Liste Status Deutschland, Rote-Liste Status Baden-Württemberg, Trend Bestandsentwicklung: vgl. Tabelle 3 

2 Kurze Beschreibung der Art 

Es handelt sich bei der Feldlerche um einen Bodenbrüter des Offenlandes, der einen gewissen 
Mindestabstand von ca. 150 m zu vertikalen Strukturen wie z. B. Gebäuden und Waldrändern 
einhält. Die Art duldet zwar einzelnstehende Gehölze, vertikale Strukturen wirken sich ansonsten 
jedoch eher nachteilig auf den Brutbestand aus. Zu Feldgehölzen und Baumreihen hält sie 
abhängig vom Umfang der Vertikalstruktur ca. 50-80 m Abstand ein. Bevorzugte Brutbiotope der 
Feldlerche bilden daher abwechslungsreiche Feldfluren, vorzugsweise mit Wintergetreide, 
Luzerne oder Rotklee, für Zweitbruten auch Sommergetreide. Besonders häufig findet man sie 
daher im Bereich kleinräumig strukturierter Ackerflächen oder in den Randbereichen größerer 
Bewirtschaftungseinheiten. Als Brutplatz nutzt die Feldlerche bevorzugt grasartige Kulturen wie 
Weizen, Hafer und Fettwiesen. Die Brutzeit beginnt ab März und dauert bis Juli bzw. August 
(Hölzinger 1999). 
 
Im Untersuchungsgebiet zur Erfassung der Feldlerche befinden sich nachweislich genutzte 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Feldlerche. Im Rahmen der Erfassung des Feldlerchen-
vorkommens konnten in allen an den Geltungsbereich angrenzenden landwirtschaftlich genutzten 
Flächen Feldlerchenreviere festgestellt werden. Hiervon befindet sich ein potenzielles 
Feldlerchenrevier außerhalb des Untersuchungsgebiets zur Erfassung der Feldlerche, nahe der 
südöstlichen Grenze. Somit ergeben sich im erweiterten Untersuchungsgebiet drei Revierzentren 
für die Feldlerche (vgl. Karte 1). 
 
Die Feldlerche weist eine stark negative Bestandsentwicklung auf, weshalb sie landes- wie 
bundesweit als gefährdet gilt (Bauer et al. 2016; Grüneberg et al. 2015).  
 
Im unmittelbaren Nestumfeld können ungewohnter Lärm und optische Reize zu Meide- und 
Fluchtreaktionen führen. Durch die Nutzung der Wege durch Passanten mit Hunden kann es zu 
erhöhtem Prädationsdruck im Bereich der Wege kommen. 

3.1 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

Im Rahmen der Umsetzung des Bebauungsplans werden Grünlandflächen und 
Saumstreifen überplant, die als Lebensraum der Feldlerche fungieren können. 
Aufgrund der Kulissenwirkung der geplanten Bebauung einhergehend mit der 
natürlichen Meidung von Vertikalstrukturen der Feldlerche, kommt es dauerhaft 
zu einer Revierverschiebung von Feldlerchenpaaren und folglich zu einem 
Brutplatzverlust. Im Zuge der Erfassung des Feldlerchenvorkommens wurde 
bereits eine durchschnittliche Siedlungsdichte der Feldlerche festgestellt 
(Hessisches Landesamt für Straßen- und Verkehrswesen 2010). Aufgrund der 
Revierverschiebung steigt die Siedlungsdichte in den verbleibenden um-
liegenden potenziellen Bruthabitaten und der Konkurrenzdruck um Brut- und 
Nahrungsflächen nimmt zu. Die festgestellte Siedlungsdichte zeigt auf, dass der 
Lebensraum attraktiv für die Feldlerche ist. Daher kann davon ausgegangen 
werden, dass alle Brutreviere im räumlich-funktionalen Zusammenhang zum 
Geltungsbereich des o.g. Bebauungsplans bereits besetzt sind und die teilweise 
verdrängten Paare zunächst nicht ausweichen können.  
 
Durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen können bestehende Brut- und 
Nahrungsflächen jedoch aufgewertet werden, so dass neue Lebensräume im 
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Campanula rapunculoides Acker-Glockenblume 0,10 
Campanula rotundifolia  Rundblättrige Glockenblume 0,10 
Campanula trachelium Nesselblättrige Glockenblume 0,10 
Carduus nutans Nickende Kratzdistel 0,50 
Carum carvi Wiesen-Kümmel 3,00 
Centaurea cyanus Kornblume 7,00 
Centaurea jacea Wiesen-Flockenblume 2,50 
Centaurea scabiosa Skabiosen-Flockenblume 1,50 
Cichorium intybus Gewöhnliche Wegwarte 2,50 
Clinopodium vulgare Gewöhnlicher Wirbeldost 0,40 
Daucus carota Wilde Möhre 2,00 
Dianthus carthusianorum Kartäusernelke 1,50 
Dipsacus fullonum Wilde Karde 0,30 
Echium vulgare Gewöhnlicher Natternkopf 2,00 
Galium album Weißes Labkraut 1,50 
Galium verum Echtes Labkraut 1,00 
Hypericum perforatum Echtes Johanniskraut 1,50 
Hypochaeris radicata Gewöhnliches Ferkelkraut 0,70 
Knautia arvensis Acker-Witwenblume 1,50 
Leonurus cardiaca Echtes Herzgespann 0,50 
Leucanthemum ircutianum/vulgare Wiesen-Margerite 3,00 
Linaria vulgaris Gewöhnliches Leinkraut 0,20 
Lotus corniculatus Hornschotenklee 2,00 
Malva alcea Spitzblatt-Malve 1,00 
Malva moschata Moschus-Malve 3,00 
Malva sylvestris Wilde Malve 2,50 
Medicago lupulina Gelbklee 1,50 
Origanum vulgare Gewöhnlicher Dost 0,40 
Papaver rhoeas Klatschmohn 2,00 
Pastinaca sativa Gewöhnlicher Pastinak 2,00 
Picris hieracioides Gewöhnliches Bitterkraut 0,30 
Plantago lanceolata Spitzwegerich 3,00 
Plantago media Mittlerer Wegerich 0,50 
Potentilla erecta Blutwurz 0,20 
Potentilla verna Frühlings-Fingerkraut 0,30 
Primula veris Echte Schlüsselblume 0,40 
Prunella vulgaris Gewöhnliche Braunelle 2,50 
Reseda lutea Gelbe Resede 0,50 
Salvia pratensis Wiesen-Salbei 5,00 
Saponaria officinalis Echtes Seifenkraut 2,00 
Scabiosa columbaria Tauben-Skabiose 0,50 
Scorzoneroides autumnalis Herbst-Löwenzahn 0,50 
Scrophularia nodosa Knoten-Braunwurz 1,00 
Silene dioica Rote Lichtnelke 1,50 
Silene latifolia ssp. alba Weiße Lichtnelke 4,00 
Silene vulgaris Gewöhnliches Leimkraut 3,50 
Sinapis arvensis Ackersenf 2,00 
Solidago virgaurea Gewöhnliche Goldrute 0,30 
Stachys sylvatica Wald-Ziest 0,50 
Tanacetum vulgare Rainfarn 0,10 
Thymus pulegioides Gewöhnlicher Thymian 0,20 
Tragopogon pratensis  Wiesen-Bocksbart 1,50 
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-  Es sollte ein maximaler Abstand zu Fahrgassen gelassen werden. 

-  Der Abstand zum Feldrand sollte mindestens 25 Meter betragen. 

-  Der Abstand zu Gehölzen, Gebäuden usw. (Ansitz von Greifvögeln und Krähen) 
sollte mindestens 50 Meter betragen. 

 
(Systemskizze zur Anlage von Felderchenfenstern, Quelle: NABU Baden-Württemberg) 

 
Pflege: 

Die Fenster können nach der Aussaat ganz normal wie der Rest des Schlages 
bewirtschaftet werden. Da die Fenster wie der übrige Acker mit Pflanzenschutzmitteln 
behandelt werden können, kommen nur wenige Unkräuter auf. Sie wirken sich in der 
Fruchtfolge nicht negativ aus. 
 
 

max. Abstand zu Fahrgassen 

min. 50 m 
zu Gehölzen 

min.  
25 m 

zum 
Feldrand 
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Absatz 5: 
Für nach § 15 zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie für Vorhaben im Sinne des § 18 
Absatz 2 Satz 1, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässig sind, gelten die Zugriffs-
, Besitz- und Vermarktungsverbote nach Maßgabe der Sätze 2 bis 5. Sind in Anhang IV Buchstabe 
a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, europäische Vogelarten oder solche Arten 
betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufgeführt sind, liegt ein 
Verstoß gegen das Verbot des Absatzes 1 Nummer 3 und im Hinblick auf damit verbundene 
unvermeidbare Beeinträchtigungen wild lebender Tiere auch gegen das Verbot des Absatzes 1 
Nummer 1 nicht vor, soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben 
betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin 
erfüllt wird. Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt 
werden. Für Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IV Buchstabe b der Richtlinie 92/43/ 
EWG aufgeführten Arten gelten die Sätze 2 und 3 entsprechend. Sind andere besonders 
geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs oder Vorhabens 
kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote vor. 
 
 
§ 45 BNatSchG Ausnahmen 
Von den Bestimmungen des § 45 BNatSchG ist nur Absatz 7 für die Zulassung von Vorhaben 
relevant. 
 
Absatz 7: 
Die nach Landesrecht für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörden sowie im Fall 
des Verbringens aus dem Ausland das Bundesamt für Naturschutz können von den Verboten des 
§ 44 im Einzelfall weitere Ausnahmen zulassen 
 

1. zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erheblicher 
wirtschaftlicher Schäden, 

2. zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt, 
3. für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen 

Zwecken dienende Maßnahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung, 
4. im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließlich 

der Verteidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung, oder der maßgeblich 
günstigen Auswirkungen auf die Umwelt oder 

5. aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses 
einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art. 

 
Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht gegeben sind 
und sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert, soweit nicht 
Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 92/43/EWG weiter gehende Anforderungen enthält. Artikel 16 
Absatz 3 der Richtlinie 92/43/EWG und Artikel 9 Absatz 2 der Richtlinie 79/409/EWG sind zu 
beachten. Die Landesregierungen können Ausnahmen auch allgemein durch Rechtsverordnung 
zulassen. Sie können die Ermächtigung nach Satz 4 durch Rechtsverordnung auf andere 
Landesbehörden übertragen. 
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Europarechtliche Regelungen (nach VRL sowie FFH-RL) 
 
Bei der Prüfung der Ausnahmevorrausetzungen gemäß § 45 BNatSchG sind folgende europarechtliche 
Vorgaben nach der Vogelschutzrichtlinie (RL 2009/147/EG) sowie FFH-Richtlinie (RL 92/43/EWG) zu 
berücksichtigen. Neben Vorgaben zum Gebietsschutz enthalten die FFH-RL und die VRL auch 
artenschutzrechtliche Vorgaben für Vorhaben und Planungen.  
 
Sofern eine Ausnahme beantragt wird, ist in den abweichenden Bestimmungen anzugeben, 
a) für welche Vogelarten die Abweichungen gelten;  
b) die zugelassenen Fang- oder Tötungsmittel, -einrichtungen und -methoden;  
c) die Art der Risiken und die zeitlichen und örtlichen Umstände, unter denen diese Abweichungen 
getroffen werden können;  
d) die Stelle, die befugt ist zu erklären, dass die erforderlichen Voraussetzungen gegeben sind, und zu 
beschließen, welche Mittel, Einrichtungen und Methoden in welchem Rahmen von wem angewandt 
werden können;  
e) welche Kontrollen vorzunehmen sind. (Art. 9 Absatz 2 VRL) 
 
Art. 16 Absatz 1 FFH-RL 
Sofern es keine anderweitige zufrieden stellende Lösung gibt und unter der Bedingung, dass die 
Populationen der betroffenen Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet trotz der Ausnahmeregelung 
ohne Beeinträchtigung in einem günstigen Erhaltungszustand verweilen, können die Mitgliedstaaten 
von den Bestimmungen der Artikel 12, 13 und 14 sowie des Artikels 15 Buchstaben a) und b) im 
folgenden Sinne abweichen: 

a) zum Schutz der wildlebenden Tiere und Pflanzen und zur Erhaltung der natürlichen 
Lebensräume; 

b) zur Verhütung ernster Schäden insbesondere an Kulturen und in der Tierhaltung sowie an 
Wäldern, Fischgründen und Gewässern und an sonstigen Formen von Eigentum; 

c) im Interesse der Volksgesundheit und der öffentlichen Sicherheit oder aus anderen 
zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich solcher 
sozialer oder wirtschaftlicher Art oder positiver Folgen für die Umwelt; 

d) zu Zwecken der Forschung und des Unterrichts, der Bestandsauffüllung und 
Wiederansiedlung und der für diese Zwecke erforderlichen Aufzucht, einschließlich der 
künstlichen Vermehrung von Pflanzen; 

e) um unter strenger Kontrolle, selektiv und in beschränktem Ausmaß die Entnahme oder 
Haltung einer begrenzten und von den zuständigen einzelstaatlichen Behörden 
spezifizierten Anzahl von Exemplaren bestimmter Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV 
zu erlauben. 

 
Art. 16 Absatz 3 FFH-RL 
In den Berichten ist folgendes anzugeben: 

a) die Arten, für die die Ausnahmeregelung gilt, und der Grund der Ausnahme, einschließlich 
der Art der Risiken sowie gegebenenfalls der verworfenen Alternativlösungen und der 
benutzten wissenschaftlichen Daten; 

b) die für Fang oder Tötung von Tieren zugelassenen Mittel, Einrichtungen oder Methoden 
und die Gründe für ihren Gebrauch; 

c) die zeitlichen und örtlichen Umstände der Ausnahmegenehmigungen; 
d) die Behörde, die befugt ist, zu erklären, dass die erforderlichen Voraussetzungen erfüllt 

sind, bzw. zu kontrollieren, ob sie erfüllt sind, und die beschließen kann, welche Mittel, 
Einrichtungen oder Methoden innerhalb welcher Grenzen und von welchen Stellen 
verwendet werden dürfen sowie welche Personen mit der Durchführung betraut werden; 

e) die angewandten Kontrollmaßnahmen und die erzielten Ergebnisse. 
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